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Förderinitiative Innovation:  
neues Bürgschaftsprogramm „InnovFin 70“

Baden-Württemberg gilt als eine der innovationsstärksten Regionen Europas. Im Rahmen 
der Innovationsoffensive des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft (MFW) unterstützt die 
L-Bank den baden-württembergischen Mittelstand beim Ausbau dieser Spitzenposition. Mit 
neuen  Förderinstrumenten in Kooperation mit der KfW und dem European Investment Fund 
(EIF) erleichtert sie die Finanzierungen innovativer Unternehmen. Ein zentraler Baustein dieses 
 Förderangebots ist das neue Bürgschaftsprogramm „InnovFin 70“, das L-Bank und Bürgschafts-
bank ab September anbieten.
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Neues Bürgschaftsangebot
– Bürgschaft „InnovFin 70“

@ Seite 2
@  Für kleine und mittlere Unternehmen (KMU)
@  Für mittelständische Unternehmen  

bis 499 Mitarbeiter
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Weitere Inhalte:

Anhang: Merkblatt „InnovFin 70“ mit Anlage 

Fragen zu „InnovFin 70“ 
 beantwortet Ihnen gerne:

Andreas Göbel 
Tel. 0711 122-2651
andreas.goebel@l-bank.de

InnovFin 70

Programmstart: 01.09.2015

L-Bank und Bürgschaftsbank Baden-Württemberg unterstützen 
innovative kleine und mittlere Unternehmen mit einem neuen 
Bürgschaftsprogramm, das durch den European Investment 
Fund (EIF) rückverbürgt wird. Dadurch können die  Hausbanken 
mit einer Bürgschaft in Höhe von 70 % des zugrunde liegenden 
Förder- oder Hausbankenkredits zu attraktiven  Konditionen 
 entlastet werden.

Folgende Parameter sind zu beachten:

 @  Gefördert werden innovative KMU im Sinne der EU- Definition 
und Small Mid Caps (SMC), die weniger als 500 Mitarbeiter 
beschäftigen. Sitz oder Betriebsstätte des Unternehmens 
muss in Baden-Württemberg sein. Darüber hinaus müssen 
die antragstellenden Unternehmen bereits mindestens 
zwei Jahre am Markt tätig sein und ihre Innovationsfähig-
keit beispielsweise durch eine Patentanmeldung innerhalb 
der letzten zwei Jahre oder z. B. durch den Erhalt von 
Zuschüssen, Darlehen oder Garantien aus nationalen oder 
europäischen Forschungs- und/oder Innovationsprogram-
men innerhalb der letzten drei Jahre (z. B. durch den Erhalt 
von Mitteln aus dem ERP-Innovationsprogramm der KFW) 
bereits unter Beweis gestellt haben.

 @  Gefördert wird nicht nur ein bestimmtes Vorhaben, sondern 
vorrangig wird das innovative Unternehmen unterstützt. 

 @  Verbürgt werden können sowohl Förderdarlehen als auch 
Hausbankendarlehen max. in Höhe von 7,5 Mio. EUR mit 
Laufzeiten von 3, 5 oder 10 Jahren.

Für Bürgschaften bis 1,25 Mio. Euro ist die Bürgschaftsbank 
Baden-Württemberg, für Bürgschaften mit einem Volumen von 
1,25 Mio. bis 5 Mio. Euro ist die L-Bank zuständig.

Die „InnovFin 70“ Bürgschaften der L-Bank und der Bürgschafts-
bank werden durch eine Garantie der „InnovFin KMU- Garantie-
Fazilität“ gestützt und im Rahmenprogramm für Innovation 
„Horizont 2020“ durch den Europäischen Investitionsfond (EIF) 
finanziell abgesichert.

Details zu den Förderkriterien entnehmen Sie bitte dem Merkblatt 
in der Anlage. Es enthält eine Tabelle mit den nach Bonität und 
Besicherung gestaffelten Sätzen für die Bürgschaftsprovision.

Der Antrag muss vor Vorhabensbeginn bei der L-Bank eingereicht 
werden. Das Antragsformular und weitere Informationen finden 
Sie unter www.l-bank.de/innovfin70.

Das Programm ist mit anderen Förderangeboten der L-Bank – 
wie der „Innovationsfinanzierung“ – kombinierbar.
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Bürgschaftsprogramm - InnovFin 70 

Merkblatt (Stand: 01.09.2015)

1. Was wird gefördert? 

1.1 Förderfähige Maßnahmen 

Gefördert werden (vergleiche Förderkriterien unter 

Ziffer 3): 

Investitionen zur Erweiterung einer bestehenden 

Betriebsstätte, zur Diversifizierung der Produktion 

einer Betriebsstätte durch neue, zusätzliche 

Produkte oder des gesamten Produktions-

prozesses einer bestehenden Betriebsstätte. 

Forschungs-/Innovationskosten. 

Betriebsübernahmen. 

Betriebsmittel.

1 In diesem Merkblatt verwendete Bezeichnungen wie „Antragsteller“ werden geschlechtsunspezifisch verwendet. 

 Dies erfolgt aus Gründen der Lesbarkeit und beinhaltet weder Ausschluss noch Wertung. 
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1.2 Nicht förderfähige Maßnahmen 

Nicht gefördert werden: 

Erneuerbare-Energien-Anlagen, die eine Vergütung 

nach dem „Erneuerbare Energien-Gesetz (EEG)“ 

erhalten. 

Vorhaben in der Land- und Forstwirtschaft sowie 

der Fischerei und Aquakultur. 

Umschuldungen und Prolongationen.

Kleine und mittlere Unternehmen oder Small Mid 
Caps 

KMUs müssen zwei der folgenden Kriterien erfüllen 

(sogenanntes KMU-Kriterium): 

Sie beschäftigen weniger als 250 Mitarbeiter. 

Sie haben entweder einen Jahresumsatz von 

höchstens 50 Millionen Euro oder 

Sie weisen eine Jahresbilanzsumme von höchstens 

43 Millionen Euro aus.

Die L-Bank unterstützt die Hausbanken bei der Finanzierung von innovativen mittelständischen Unternehmen in Baden-

Württemberg. Sie verbürgt Hausbankdarlehen und Förderdarlehen für Investitionsvorhaben, FuE-Vorhaben oder Betriebs-

mittelbedarf. 

Die Bürgschaft der L-Bank wird durch eine Garantie im Rahmen der „InnovFin KMU-Garantie-Fazilität“ gestützt, die durch 

die Europäische Union im Rahmenprogramm für Forschung und Innovation „Horizont 2020“, vertreten durch den European 

Investment Fund (EIF), finanziell abgesichert wird. 

Durch die geförderte Transaktion sollen langfristig die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens gesichert sowie der baden-

württembergische Standort gestärkt werden.
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2. Wer wird gefördert? 

Gefördert werden innovative Unternehmen, die die 

Definition für „innovativ“ gemäß Ziffer 3 erfüllen. 

Außerdem müssen die Unternehmen folgende Voraus-

setzungen erfüllen: 

Sie sind kleine und mittlere Unternehmen (KMU) im 

Sinne der Definition der EU-Kommission oder Small 

Mid Caps (SMCs) (siehe 2.1). 

Sie sind seit mindestens zwei Jahren am Markt 

tätig.

F
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2.1

Small Mid Caps 

Mittelständische Unternehmen mit weniger als 500 

Mitarbeiter. 

Bei der Berechnung der Schwellenwerte für Beschäf-

tigte (SMCs, KMUs) und Umsatz beziehungsweise 

Bilanzsumme (KMUs) sind eventuelle Verflechtungen 

mit anderen Unternehmen (Beteiligungen ab 25 %) zu 

berücksichtigen. 

Das Merkblatt „Allgemeine Erläuterungen zur Defini-

tion der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und 

mittleren Unternehmen“ (so genanntes KMU-Infoblatt) 

enthält insbesondere zu Verflechtungen detaillierte 

Informationen. Sie erhalten es bei der L-Bank unter 

der Telefonnummer 0711 122-2345 oder im Internet 

unter www.l-bank.de/kmu.

F
 

F
 

F
 

F
 

2.2 Nicht förderfähige Unternehmen 

Nicht förderberechtigt sind: 

Unternehmen, die durch die öffentliche Hand 

(Staat, Kommunen oder sonstige Personen des 

öffentlichen Rechts) mit 25% oder mehr des 

Kapitals oder der Stimmrechte direkt oder indirekt 

einzeln oder gemeinsam kontrolliert werden.

F
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Unternehmen, deren Tätigkeiten den Vorgaben des 

EIF nicht entsprechen, dies sind insbesondere 

Aktivitäten, die illegal sind. 

Die Produktion von und der Handel mit Waffen, 

Munition und sonstigen Gegenständen für mili-

tärische Zwecke; Tabak und Spirituosen. 

Das Betreiben von Casinos. 

Die Erforschung, Entwicklung oder der Vertrieb 

von Software für die vorgenannten Branchen 

(a bis c), für Internetglückspiele, Online-Casinos, 

Pornographie und sonstige illegale Internet-

aktivitäten. 

Die Erforschung und Entwicklung oder der 

Vertrieb genetisch veränderter Organismen 

(„GMOs“) und menschlicher Klone, soweit diese 

Aktivitäten nicht im Einklang mit ethischen und 

gesetzlichen Vorgaben erfolgen.

F
 Projektgesellschaften, deren Geschäftszweck die 

Finanzierung von Energieprojekten ist. 

Unternehmen in Schwierigkeiten (UiS) gemäß der 

Definition in den Leitlinien zur Rettung und 

Umstrukturierung nichtfinanzieller Unternehmen in 

Schwierigkeiten, veröffentlicht im Amtsblatt der EU, 

C 249/1 vom 31.07.2014 (siehe „Antrag auf 

Risikoübernahme InnovFin 70“). 

Unternehmen, die einer Rückforderungsanordnung 

aufgrund eines früheren Beschlusses der Kom-

mission zur Feststellung der Unzulässigkeit einer 

Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnen-

markt nicht nachgekommen sind. 

Börsennotierte Unternehmen. 

F
 

3. Förderkriterien 

Als innovativ gilt ein Unternehmen oder Vorhaben, das 

eines der nachfolgenden Kriterien erfüllt: 

a)

b)

c)

d)

a) 

b)

c) 

d)

e)

F
 

F
 

F
 

Das Unternehmen hat in den letzten 36 Monaten 

Zuschüsse, Darlehen oder Garantien aus Euro-

päischen F&I Förderprogrammen wie zum Beispiel 

„Horizont 2020“ oder „FP7“, durch EU-Finanzie-

rungsinstrumente wie „Gemeinsame Technologie-

initiative (JTI)“ oder „Eurostars“ oder aus regiona-

len beziehungsweise nationalen Forschungs- oder 

Innovationsprogrammen wie zum Beispiel „KfW 

ERP Innovationsprogramm“ oder „Zentrales Inno-

vationsprogramm Mittelstand“ erhalten. 

Bedingung ist, dass die beantragte Kreditsumme 

nicht dieselben Kosten abdeckt.

Das KMU investiert den Kredit in die Produktion 

oder Entwicklung neuer oder wesentlich verbesser-

ter Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen, die 

innovativ sind und bei denen das Risiko eines 

technologischen oder industriellen Misserfolges 

besteht, was durch ein Gutachten eines fach-

kundigen externen Dritten belegt wird.

Die jährlichen F&E- und Innovations-Aufwendun-

gen betragen, gemessen am letzten von einem 

Steuerberater/Wirstschaftsprüfer bestätigten Jah-

resabschluss mindestens 20 % der beantragten 

Kreditsumme. Die Planunterlagen zeigen einen 

Anstieg der F&E- und Innovations-Aufwendungen 

bis zur Höhe des beantragten Kredites. Das Unter-

nehmen verpflichtet sich, mindestens 80 % der 

beantragten Kreditsumme für F&E- und Innova-

tions-Aktivitäten zu verwenden und die restlichen 

20 % für sonstige Kosten zur Umsetzung der 

geplanten Aktivitäten. Zu belegen ist dies anhand 

von Planunterlagen. 

 

Das Unternehmen hat innerhalb der letzten 24 

Monate  mindestens ein Technologierecht (zum 

Beispiel Patent, Gebrauchsmuster, Geschmacks-

muster, sonstiges Designrecht, Topographie  für 

Halbleitererzeugnisse, ergänzende Schutzrechte 

für medizinische Produkte oder andere Produkte 

mit Schutzrechten, Sortenschutzzertifikate oder 

Software Copyrights) angemeldet und die bean-

tragte Kreditsumme soll  direkt oder indirekt die 

Verwertung dieses Technologierechts ermöglichen.

e) Das Unternehmen ist ein KMU und seine For-

schungs- und Innovations-Aufwendungen betragen 

mindestens 10 % seiner betrieblichen Aufwendun-

gen in mindestens einem der letzten 3 Jahre vor 

Antragstellung. Im Fall eines Start-Up-Unterneh-

mens ohne Finanzhistorie muss dies im aktuellen 

Geschäftsjahr erfüllt und  von einem Wirtschafts-

prüfer bestätigt werden. 

Das Unternehmen ist ein SMC und seine For-

schungs- und Innovations-Aufwendungen betragen 

1.  

  

  

2.

entweder mindestens 15 % seiner gesamten be-

trieblichen Aufwendungen in mindestens einem 

der letzten 3 Jahre vor Antragstellung oder  

mindestens 10 % pro Jahr seiner gesamten 

betrieblichen Aufwendungen über die letzten 3 

Jahre vor Antragstellung.

4. Wie wird gefördert? 

4.1 Art der Förderung 

Die L-Bank entlastet das finanzierende Kreditinstitut 

in Form einer Ausfallbürgschaft von einem Teil des 

Finanzierungsrisikos. Abgesichert ist der Verlust von 

Kapital und Zinsen bis zu einem bestimmten 

Höchstbetrag, nach Abzug der Erlöse aus der 

Verwertung der Sicherheiten. 

Verbürgt werden sowohl Darlehen der Hausbank als 

auch Förderdarlehen zum Beispiel der L-Bank oder 

der KfW. Ausgenommen sind Förderdarlehen mit 

Haftungsfreistellung.
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4.2 Umfang der Risikoübernahme 

Die L-Bank verbürgt 70 % der Finanzierung.

4.3 Laufzeit 

Die Laufzeit der Bürgschaft richtet sich nach der 

Laufzeit der verbürgten Finanzierung und beträgt 

maximal 10 Jahre. Für die Finanzierung von Betriebs-

mitteln ist die Laufzeit der Bürgschaft auf 3 Jahre 

begrenzt, für endfällige Darlehen auf 5 Jahre. Die 

Rückführung der Bürgschaft folgt der Tilgung des 

Kredits.

4.4 Bürgschaftsvolumen 

Die L-Bank vergibt Bürgschaften mit einem Volumen 

von über 1,25 Millionen bis 5 Millionen Euro. 

Für InnovFin 70-Bürgschaften bis 1,25 Millionen Euro 

ist die Bürgschaftsbank Baden-Württemberg zustän-

dig.

4.5 Sicherheiten 

Die verbürgte Finanzierung ist banküblich zu besi-

chern.

4.6 Verwendungsnachweis 

Die antragsgemäße Verwendung der verbürgten 

Finanzierungsmittel ist gegenüber der L-Bank nach-

zuweisen.

Preis-
klasse

Bürgschafts-
provision 
KMU

Bonitäts-
klasse

Besiche-
rungsklasse

Bürgschafts-
provision 
SMC

1

2

3

1

1

1

2 1

A

0,46 0,56

B 2 2

3 1
0,53 0,63

4 1C 0,63 0,74
2 3

3 2

5 1

D

0,74 0,84

4 2

6 1

E 0,81 0,91

5 2F 0,91 1,02
3 3

34

G 1,09 1,19

6 2

5 3

7 1

H

1,26 1,37

4.7 Entgelte für Risikoübernahme 

Die laufende Bürgschaftsprovision wird durch Ein-

stufung im risikogerechten Zinssystem (RGZS Stand 

01.08.2014) festgelegt, unterschieden nach KMU und 

SMC. Die an die L-Bank für die Bürgschaft zu 

zahlende Bürgschaftsprovision kann die Hausbank an 

den Kreditnehmer weiter belasten (vergleiche hierzu 

Merkblatt der L-Bank „Risikogerechtes Zinssystem“, 

www.l-bank.de/RGZS). Bei Ermittlung der Besiche-

rungsklasse kann die Bürgschaft als werthaltige 

Sicherheit berücksichtigt werden.

4.8 Bearbeitungsentgelt 

Für die Bearbeitung des Antrages ist einmalig 1 % 

aus dem Bürgschaftsbetrag zu bezahlen. Das Entgelt 

kann die Hausbank an den Kreditnehmer weiter 

belasten.

5. Wie funktioniert das Antragsverfahren? 

5.1 Hausbankverfahren 

Das Unternehmen stellt zusammen mit der Hausbank 

den Antrag auf Verbürgung des Kredits. Die Hausbank 

reicht den Antrag direkt (das heißt ohne die 

Zwischenschaltung eines Zentralinstituts) zusammen 

mit weiteren Unterlagen gemäß Antrag bei der 

L-Bank ein.

5.2 Antragsunterlagen 

Ein vollständiger Antrag an die L-Bank umfasst das 

Antragsformular (L-Bank Formular 9067 „Antrag auf 

Risikoübernahme durch die L-Bank“) und weitere 

Unterlagen gemäß Ziffer 4 des Antragsformulars.

5.3 Rechtzeitige Antragstellung 

Der schriftliche Antrag muss vor Beginn der Arbeiten 

für das Vorhaben oder die Tätigkeit gestellt werden. 

Nach vollständiger und fristgerechter Antragstellung 

bei der Hausbank kann der Antragsteller 1 mit der 

Ausführung des Vorhabens beginnen.

6. Vorgespräch 

Die L-Bank empfiehlt vor der formellen Antragstellung 

ein Vorgespräch mit der Hausbank, gegebenenfalls 

auch zusammen mit dem zu fördernden Unternehmen. 

Dort lässt sich sondieren, ob und zu welchen Be-

dingungen die L-Bank zu einer Risikoübernahme 

bereit ist.

7. L-Bank-Reporting 

Die L-Bank stellt den Unternehmen mit dem L-Bank-

Reporting einen Leitfaden zur Verfügung, anhand 

dessen sie die zusätzlichen Unternehmensinforma-

tionen für die Antragstellung optimal aufbereiten 

können.  

Auch die regelmäßige Unternehmensberichterstattung 

während der Laufzeit der Bürgschaft kann sich am 

L-Bank-Reporting orientieren. Das L-Bank-Reporting 

wird im Internet unter www.l-bank.de/reporting zur 

Verfügung gestellt.

8. EU-Beihilferecht 

Bürgschaften aus dem Programm InnovFin 70 können 

Beihilfen im Sinne von Artikel 107 Absatz 1 des Ver-

trages über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

(AEUV) (ehemals Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag) 

darstellen.
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Beihilferechtliche Grundlagen für dieses Programm 

sind  das von der EU-Kommission genehmigte Bürg-

schaftsprogramm (N 12/1983) in Anpassung an die 

Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) 

und die De-minimis-Verordnung. 

L-Bank und Antragsteller sind zur Einhaltung spezifi-

scher beihilferechtlicher Vorgaben verpflichtet. Dies 

kann im Einzelfall dazu führen, dass die beantragte 

Finanzierung nicht im vollen Umfang oder nur zu ver-

änderten Konditionen gewährt werden kann.

8.1 AGVO 

Investitionsbeihilfen an KMU´s erfolgen nach dem ge-

nehmigten Bürgschaftsprogramm in Verbindung mit 

Artikel 17 der Verordnung (EU) Nummer 651/2014 der 

Kommission vom 17.06.2014 zur Feststellung der 

Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit 

dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 

108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europä-

ischen Union (AGVO) (Amtsblatt der EU Nummer L 

187/1 vom 26.06.2014).

Zulässige Beihilfeintensität und Kumulierung: 

Für Investitionsbeihilfen an KMUs sind maximal 20 % 

Beihilfeintensität bei kleinen und 10 % bei mittleren 

Unternehmen erlaubt. Die maximal zulässige Beihilfe-

obergrenze beträgt pro Unternehmen und Investitions-

vorhaben 7,5 Millionen Euro. 

Eine Kumulation von Fördermitteln aus diesem Pro-

gramm mit solchen aus anderen Programmen ist 

möglich, wenn diese unterschiedliche, jeweils be-

stimmbare förderfähige Kosten betreffen.

8.2 De-minimis-Verordnung 

Beihilfen für die nachfolgenden Vorhaben erfolgen 

nach der Verordnung (EU) Nummer 1407/2013 der 

Kommission vom 18.12.2013 über die Anwendung von 

Artikel 107 und 108 AEUV auf „De-minimis“-Beihilfen 

(Amtsblatt der EU Nummer L 352/1 vom 18.12.2013): 

Investitionsvorhaben von SMCs 

Forschungs-/Innovationskosten von KMUs und 

SMCs 

Betriebsübernahmen von KMUs und SMCs 

Betriebsmittel von KMUs und SMCs 

Hierbei sind Beihilfen für den Erwerb von Fahrzeugen 

für den gewerblichen Straßengüterverkehr ausge-

schlossen. 

Für vorgenannte Vorhaben hat der Antragsteller eine 

De-minimis-Erklärung (Vordruck-Nummer 1332) ein-

zureichen. Hier sind Angaben über die in den letzten 

drei Kalenderjahren erhaltenen De-minimis-Beihilfen 

zu machen. 

Ein Informationsblatt zu De-minimis-Beihilfen kann 

bei der L-Bank unter 0711 122-2345 angefordert 

oder im Internet unter www.l-bank.de heruntergeladen 

werden. 

F
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L-Bank 
Mittelstand und Infrastruktur 
Börsenplatz 1 
70174 Stuttgart

Telefon-Hotline +49 711 122-2345 

E-Mail: wirtschaft@l-bank.de 

Internet: www.l-bank.de

Beratungszentrum Öffnungszeiten: 

Montag bis Freitag 8.30 – 16.00 Uhr 

Börsenplatz 1, 70174 Stuttgart

Eine Kumulation mit Mitteln anderer öffentlicher 

Förderprogramme ist für dieselben förderfähigen 

Kosten nur zulässig, wenn auf Grund dieser Kumulie-

rung die maximale Beihilfeintensität nach Maßgabe 

der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung nicht 

überschritten wird. Sollten mehrere Beihilfen nach 

unterschiedlichen Beihilfegruppen im Sinne dieser 

Verordnung gewährt werden, gilt die maximale Bei-

hilfeintensität derjenigen Gruppe mit der höchsten 

maximalen Beihilfeintensität.
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